








 
Der auf diesen Seiten als Gründungsmitglied der Lüneburger 

REPs genannte Karsten Böde verlangte in einem einstweiligen 

Verfügungsverfahren vor dem Landgericht Bielefeld (seinem 

jetzigen Wohnort) eine Berichterstattung über ihn hier gänzlich 

zu unterlassen und sämtliche personenbezogene Daten zu 

streichen. Er sei weder ausländerfeindlich noch sei er es in der 

Vergangenheit gewesen. Diesem Anliegen folgte das Gericht 

nicht, aber mit Urteil vom 6.5.2021 entschied die 19. 

Zivilkammer, es zu unterlassen, das zuvor hier abgedruckte 

Portraitfoto des Karsten Böde weiterhin zu verwenden, ihn als 

„REP-Vorständler“ zu bezeichnen und mit der persönlichen 

Verwendung der Parole „Ausländer raus!“ in Verbindung zu 

bringen. Bei Zuwiderhandlung wird ein Ordnungsgeld bis zu 

250.000 Euro, ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten 

angedroht. Dieser Gerichtsentscheidung wurde durch einige 

Änderungen/Auslassungen im Text entsprochen. 

Karsten Böde ist bis heute im Rechtsaußen-Milieu aktiv. 

Lüneburg, d. 21.5.2021 

 

 

 








































































































